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Das Flussneunauge gehört zu den Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem 
Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden 
müssen (FFH-Richtlinie, Anhang II). Zwischen Februar und Mai laichen 
Flussneunaugen in sandig-kiesigen Fließgewässern. Hierfür schlagen sie flache 
Laichgruben, meist in Wassertiefen von 5 bis 30 cm Wassertiefe. Die jungen augen- 
und zahnlosen Neunaugen werden als Querder bezeichnet. Sie bleiben zunächst im 
Süßwasser, wo sie ihre Nahrung (organische Partikel und Kleintiere) aus dem 
Substrat herausfiltern. Nach drei bis fünf Jahren erfolgt die Umwandlung 
(Metamorphose) zum erwachsenen Tier. Anschließend wandern die Tiere, die nun 9 
bis 15 cm lang sind, ins Meer. Nach weiteren zwei bis drei Jahren wandern die Tiere 
zum Ablaichen wieder ins Süßwasser. Bei dieser Rückwanderung wird keine Nahrung 
mehr aufgenommen. 
Laichhabitate befinden sich in sandigen, kiesigen, vorzugsweise beschatteten 
Bachbereichen. Die Querder benötigen Feinsedimentbereiche (Ton-, Schlick- und 
Sandfraktionen) mit geringer Strömungsgeschwindigkeit unter 0,4 m/s. In 
Nordrhein-Westfalen kommen Flussneunaugen derzeit im Lippe- und Siegsystem 
vor. Von dort wandern sie durch den Rhein ins Meer. 
 
Gefährdungsgrad: „vom Aussterben bedroht" (RL 1) 
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